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Buchbesprechungen

Ministerialrat dipi. Ing. Otto KriegeT. Katasterkunde in
Einzeldarstellungen. Schriftenfolge in 12 Heften. Herbert-Wichmann-
Verlag, D-75 Karlsruhe 21.

Wir möchten diese Schriftenfolge besonders ausführlich besprechen.

Sie ist vor allem für unsere Berufskollegen in den einzelnen
Bundesländern in Deutschland für die Ausbildung und die
praktische Arbeit von großer Bedeutung. Aber auch für uns ist sie vor
allem aus drei Gründen wertvoll: Diese Hefte vermitteln eine
systematische Gliederung des umfangreichen Stoffes der
Katasterkunde. Sodann ermöglichen sie Vergleiche mit den Verhältnissen

in unserem Land und stellen manche grundsätzlichen
Begriffe in allgemeingültiger Weise dar. Endlich können sie zu einer
ähnlichen notwendigen Arbeit über unsere amtlichen
Vermessungswerke anregen und dafür Musterbeispiel sein. Deshalb soll
hier das Vorwort des Verfassers in leicht gekürzter Form
wiedergegeben werden:
«Diese Schriftenfolge handelt von der Führung des Liegenschaftskatasters,

einem Arbeitsfeld im öffentlichen Vermessungswesen,
dessen systematische Bestellung in der ersten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts begann und das im Laufe der Zeit mehr und mehr
an Bedeutung gewonnen hat, mag auch der Katasterdienst, wie
überhaupt das Wirken des Vermessungskundigen, nach aussen
hin wenig in Erscheinung treten.
Die Literatur auf dem Gebiete der Katasterführung ist nicht sehr

umfangreich. Wenn auch in den vergangenen Jahren eine Reihe
von Aufsätzen und einige Fachschriften - meist zu Einzelfragen
aus dem Katasterdienst oder unter Beschränkung auf die
Verhältnisse eines bestimmten Landes - erschienen sind, so fehlte es
bisher doch an einer umfassenden Darstellung der Katasterführung

mit ihren ländermäßigen Besonderheiten. Diese Lücke hofft
der Verfasser mit dieser Schriftenfolge zu schließen. Die Arbeit
fußt im wesentlichen auf den einschlägigen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, dem Fachschrifttum und, soweit sich obere
Gerichte der hier behandelten Fragen angenommen haben, auf
der Rechtsprechung.
Bei der Abfassung dieses Werkes galt es zunächst, den Bedürfnissen

der Kataster- und Vermessungspraxis unter Einschluß der
Ausbildung gerecht zu werden. Darüber hinaus ist dieser Schrif¬

tenfolge die Aufgabe zugedacht, den korrespondierenden Stellen',
Grundbuchämtern, Notaren wie Bewertungsstellen der Finanzämter

und anderen mehr, den Grundeigentümern und dem Kreis
derer, die mit der Verwaltung und Nutzung von Liegenschaften,
mit der bodenbezogenen Planung sowie mit der Neugestaltung
der Grundbesitzverhältnisse befaßt sind, als Informationsquelle
über das heutige Kataster zu dienen.
Das Kataster ist als Gegenstand der Verwaltung nicht so eng mit
der Technik verknüpft wie andere Zweige des Vermessungswesens.

Auch in diesem Werk bilden die rechtlichen Grundlagen der
Katasterführung und der verwaltungsmäßige Vollzug der
einschlägigen Arbeiten den Schwerpunkt der Darstellung. Aus Gründen

der Raumersparnis konnte die historische Entwicklung des

Katasters nicht oder nur stellenweise, meist in Form kürzerer
Hinweise, behandelt werden.»
Die Schriftenfolge wird in der für den Herbert-Wichmann-Verlag
üblichen Art sorgfältig und besonders klar und übersichtlich
gedruckt. Ein Einzelheft umfaßt etwa 60 Seiten und kann zum
Preis von DM 15.- im Buchhandel bezogen werden. Bisher sind
von den nachfolgend genannten 12 Heften die ersten 5

erschienen.

1. Vorschriftenübersicht, Gesetzestexte
2. Zweck und Aufbau des Liegenschaftskatasters, Bezirkseinteilung,

das Flurstück
3. Katastermäßige Beschreibung der Flurstücke
4. Veränderungen im Bestand und in der Begrenzung der

Flurstücke

5. Veränderungen in der Bezeichnung und Beschreibung der
Flurstücke, Fortführungsvermessungen

6. Berichtigung fehlerhafter Angaben. Nachweis der
Grundeigentümer und Erbbauberechtigten

7. Registrierung der Liegenschaften und ihrer Eigentümer
8. Kartenmäßige Darstellung der Liegenschaften. Nachweise

des Vermessungszahlenwerks
9. Fortführung des Katasters, Erteilung von Abschreibungsunterlagen

und dergleichen, Erneuerung des Katasters
10. Verwendung der Katasterangaben im Grundbuch, Öffentlich¬

keit des Katasters, Behördenaufbau im Katasterdienst
11. Einbeziehung der Katasterangaben in die elektronische

Datenverarbeitung
12. Ergänzungen, Gesamtregister

H. Matthias

Wir suchen

Vermessungszeichner(in)
56

zur Bearbeitung vielseitiger Aufgaben in
der Neuvermessung, Nachführung,
Melioration und im Gemeindeingenieurwesen.
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